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1. Vorwort

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

Hauptmerkmal einer Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) ist eine starke Beein-

trächtigung in der Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfertigkeiten. Alle Kin-

der machen im Lese- und Schreiblernprozess natürlich Fehler. Kommt es jedoch 

zur kontinuierlichen Verwechslung von Lauten, werden Buchstaben vertauscht 

oder weggelassen und Wörter bis zur Unkenntlichkeit entstellt, sind dies deutliche  

Anzeichen für eine Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Gute Lese- und Rechtschreibleistungen sind Voraussetzungen für das erfolgreiche 

Lernen in der Schule. Alle direkt oder indirekt von der Lese-Rechtschreib-Schwä-

che Betroffenen wissen, welche Auswirkungen die beeinträchtigte Entwicklung 

der Lese- und Rechtschreibfertigkeiten haben kann. Die betroffenen Kinder star-

ten zunächst gut in der Schule. Doch nach und nach wird deutlich, dass maß-

gebliche Fortschritte im Lernprozess ausbleiben. Ohne Unterstützung besteht  

die Gefahr, dass die Kinder mit großen Ängsten vor den Anforderungen stehen 

und sie mit Schulangst, psychosomatischen Beschwerden oder Verhaltensauffällig- 

keiten reagieren.

Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie geht davon aus, dass in Deutsch-

land mehr als vier Prozent der Schülerinnen und Schüler von einer Lese-Recht-

schreib-Schwäche betroffen sind. Bei frühzeitiger Erkennung können die Probleme 

meist weitgehend kompensiert werden. Je später eine Therapie einsetzt, desto ge-

ringer sind in der Regel die erzielbaren Effekte. Doch nicht nur in der Grundschu-

le, auch in der Orientierungsstufe der Sekundarstufe ist eine gezielte Lese- und 

Rechtschreibförderung notwendig und gehört zum integrativen Bestandteil des 

Deutschunterrichts.
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Wir, das Team der LRS-Beauftragten am Staatlichen Schulamt Donaueschingen, 

möchten Sie als Lehrkraft mit dem vorliegenden Leitfaden unterstützen. Sie finden 

darin komprimiertes Hintergrundwissen sowie Ablauf- und Diagnostikhinweise. 

Ergänzend gibt Ihnen der Leitfaden konkrete LRS-Fördermöglichkeiten an die 

Hand.

Gerne stehen wir Ihnen persönlich beratend zur Seite, auch im Rahmen einer 

schulinternen Fortbildung. Sie finden unsere Kontaktdaten auf der Rückseite des 

Leitfadens oder auf der Homepage des Staatlichen Schulamts Donaueschingen 

(www.schulamt-donaueschingen.de).

Ines Frank  

Alexandra Haag-Hellstern

Claudia Prügel 

Karen Schröder  

Simone Spengler
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2. Was meint LRS?

Definition der Lese- und Rechtschreibstörung nach ICD 10 (F81.0)

Das Hauptmerkmal ist eine Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkei-

ten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visus-Probleme oder unangemes-

sene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte  

wiederzuerkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, 

können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Recht-

schreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn 

einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstö-

rungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache 

voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und 

Verhaltensbereich häufig.
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FRESCH steht für die Freiburger Rechtschreibschule. Trainiert werden alle beim 

Schreibprozess beteiligten Sinne, um Teilleistungsschwächen zu kompensieren. 

Konkret wird dies im rhythmisch-melodischen Sprechen und Sprechschwingen 

nach Heide Buschmann und Günter J. Renk umgesetzt. Darauf aufbauend folgen 

das Strategietraining und die Merkwörter. Die FRESCH-Methode ist eine Recht-

schreibmethode für den Deutschunterricht.

3. LRS Fördermodell nach FRESCH
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Rhythmisch-silbierendes Schwingen

• Erkennen der Melodie der Sprache, Silben tanzen, Arme schwingen
 Synchrones Sprechschreiben
• Geschrieben wird in dem Tempo, in dem gesprochen wird. 
 Sprechzeit = Schreibzeit

Merkwörter

• Lernen der Merkwörter mittels Merkwortheft

Strategietraining

• Ableiten und Verlängern
• Regeln des Großschreibens
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4. Beobachtungsbogen nach FRESCH

Föderdiagnostischer Fehlerprotokollbogen

Download unter: www.schulamt-donaueschingen.de 

g Service g Downloadbereich g Formulare, Materialien und 

Publikationen g L g LRS

4.1 Förderdiagnostischer Fehlerprotokollbogen
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4.2 Beobachtungsbogen Grundlagen des Schriftspracherwerbs
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Beobachtungsbogen

Download unter: www.schulamt-donaueschingen.de 

g Service g Downloadbereich g Formulare, Materialien und 

Publikationen g L g LRS
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5. Verwaltungsvorschrift

Auszug aus der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Änderung 

der Verwaltungsvorschrift „Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf 

und Behinderungen“ vom 22. August 2008

Allgemeine Ziele und Grundsätze:

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf und 

Behinderungen ist Aufgabe in allen Schularten.

Nachteilsausgleich:

• Basierend auf dem Gesetz der Chancengleichheit: „Alle Menschen sind  

 vor dem Gesetz gleich“.

• Lässt das Anforderungsprofil unberührt und bezieht sich    

 auf Hilfen, mit denen die Schüler in die Lage versetzt werden,  

 dem Anforderungsprofil zu entsprechen.

• Art und Weise der Hilfen hängt vom Einzelfall ab:

 -  Anpassung der Arbeitszeit

 -  Nutzung technischer oder didaktisch-methodischer Hilfen

 -  Gewichtung der schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen

 -  Abweichung von äußeren Rahmenbedingungen einer Prüfung

 -  …

• Einbezug von Eltern und Schülern

? ?
?

?

Phuchs

Fuggs Vuxs

Fucks

Fux ?
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Besonderheiten bei LRS:

 •  Bis Klasse 6 gelten in den Fächern Deutsch und Fremdsprachen  

 für Schüler, deren Leistungen im Lesen und/oder im Rechtschreiben 

 dauerhaft (1/2 Jahr) geringer als ausreichend bewertet wurden,  

 additiv oder alternativ folgende Formen der Leistungsmessung und 

 Leistungsbewertung:

 -  Leistungen im Lesen und/oder Rechtschreiben werden (auch im   

  Zeugnis) zurückhaltend gewichtet. Das Ausmaß der Gewichtung   

  liegt in der pädagogischen Verantwortung  des Lehrers.

 -  Bei schriftlichen Arbeiten zur Bewertung der Rechtschreib-leistung  

    kann die Lehrkraft eine andere Aufgabe stellen, die eher geeignet  

  ist, einen individuellen Lernfortschritt zu dokumentieren. 

 -  Dokumentation des Lernfortschrittes als Notenersatz oder  

    Ergänzung

 - Keine Bewertung der Rechtschreibleistung in anderen Fächern

 •  Ab Klasse 7 nur noch in begründeten Ausnahmefällen 

 •  Entscheidung trifft die Klassenkonferenz unter Vorsitz des    

 Schulleiters

 •  Zurückhaltende Gewichtung der Note für Rechtschreibung und/  

 oder Lesen wird im Zeugnis unter „Bemerkungen“ festgehalten.
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6. Vorgehensweise für LehrerInnen
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6.1 Vorschlag zum Protokoll einer Klassenkonferenz

Vorschlag Protokoll

Download unter: www.schulamt-donaueschingen.de 

g Service g Downloadbereich g Formulare, Materialien  

und Publikationen g L g LRS
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6.2 Mögliche Elterninformation – Beschluss Klassenkonferenz

Vorschlag Elterninformation

Download unter: www.schulamt-donaueschingen.de 

g Service g Downloadbereich g Formulare, Materialien  

und Publikationen g L g LRS
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7. Übersicht der LRS Unterstützung

Für wen ist die LRS Beratung?

Das Angebot richtet sich an Kinder mit Problemen im Lesen und Schreiben 

und deren Eltern.

Falls Sie eine Diagnose im Lesen und/oder Rechtschreiben wünschen, wen-

den Sie sich an die Kontaktperson der LRS Beratung in Ihrer Nähe.

So funktioniert’s:

1. Kontaktaufnahme

 Wenden Sie sich bei Bedarf direkt an die Kontaktperson der  

 LRS Beratung.

2. Terminvereinbarung

 Die LRS-Beauftrage vereinbart mit Ihnen einen Beratungstermin.

3. Besprechen des Anliegens

 Beim Beratungstermin besprechen Sie mit der LRS-Beauftragten   

 Ihre Beobachtungen bzw. Rückmeldungen von Seiten der Schule.   

 Gemeinsam beraten Sie über das weitere Vorgehen.

 Ggf. führt die LRS-Beauftragte einen Lese- und/ oder  

 Rechtschreibtest mit dem Schüler durch.

4. Rücksprache mit der Schule

 Falls noch nicht geschehen und gewünscht,  

 wird die Schule kontaktiert. Hier werden  

 Fördermöglichkeiten und ein eventueller      

 Nachteilsausgleich durch die Klassenkonferenz 

 besprochen.
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8. Ansprechpartner im Schuljahr 2019/2020

Ines Frank

GWRS Zimmern o. R.

Tel.: 0741 34006

Mail: i.frank@schule-zimmern.de

Rottweil und Umgebung

Alexandra Haag-Hellstern

GWRS Sulgen

Tel.: 07402 920960

Mail: ahellstern@gmx.de

Schramberg, Dunningen und Umgebung

Claudia Prügel

Hans-Holzwarth-Grundschule Dornhan

Tel.: 07455 93850

Mail: schulleitung@gs-dornhan.de

Sulz und Umgebung, Dornhaner Platte

Karen Schröder

Goldenbühlschule VS-Villingen

Tel.: 07721 821621

Mail: Karen.Schroeder@goldenbuehlschule.de

Villingen-Schwenningen

Simone Spengler

Ansprechpartnerin am Staatlichen Schulamt 

Donaueschingen für LRS

Tel.: 0771 89670-26

Mail: simone.spengler@ssa-ds.kv.bwl.de
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